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1.Nachtrag 
 zur Hauptsatzung der Gemeinde Hörup, Kreis Schleswig-Flensburg 
 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 
28.02.2003 (GVOBl. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020 (GVOBl. 
S. 514) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.05.2021 und mit Genehmigung des 
Landrates des Kreises Schleswig-Flensburg folgende 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung für 
die Gemeinde Hörup erlassen: 
 

§ 1 
Es wird § 2 a „Sitzungen in Fällen höherer Gewalt“ neu eingefügt:  

 
(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außerge-

wöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -Vertreter 
an Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die 
notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der 
Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden 
geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung einschließlich der 
Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen mit 
Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister.  
 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt 
werden. 
 

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 
 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der 
Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu 
Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen 
und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren wird mit der 
Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntgemacht. 
 

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine 
Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt."  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 
Hörup, den 14.06.2021 

(LS)  
 
 

gez. Peter Lorenz Greisen 
   - Bürgermeister - 
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Sitzung der Gemeindevertretung:                     der Gemeinde Großenwiehe  
 

  
 
Zeitpunkt der Sitzung:                                Donnerstag, 24.06.2021– 19:30 Uhr  
 

  
Ort der Sitzung:                                       Dörpshuus Großenwiehe    
             Alte Bredstedter Straße 1a, 24969 Großenwiehe  
  
 Tagesordnung:  
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zum Protokoll vom 06.05.2021 

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung der 

Gemeindevertretung vom 06.05.2021  

4. Eingaben und Anfragen  

5. Änderungsanträge  

6. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 

Tagesordnungspunkten  

7. Bericht des Bürgermeisters, der Ausschussvorsitzenden und der Delegierten  

- Einwohnerfragestunde – 

 
8. Bebauungsplan Nr. 28 „Zum alten Bahnhof II“ 

Beratung und frühzeitiger Planungs-/Entwurfsbeschluss 

9. Erlass einer Stellplatzsatzung  

Beratung und Beschlussfassung  

10. Familienzentrum im Amt Schafflund 

Beratung und Beschlussfassung über die Beendigung der Teilnahme der 

Gemeinde Großenwiehe und Neuausrichtung  
 

11. Wegenutzungsvertrag „Gas“ mit der Schleswig-Holstein Netz AG 

Beratung und Beschlussfassung über den Vertragsabschluss 

12. Sanierung einer Wohnung im „Aktiv-Senior“ 

Beratung und Billigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters 

13. Verschiedenes 
 

 

     Der nachfolgende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe der  
     Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung voraussichtlich nicht öffentlich 
     beraten:  

 
14. Grundstücksangelegenheiten 
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Hinweise: 

Die Sitzung findet unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-

Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein und der aktuellen 

Allgemeinverfügung des Kreises Schleswig-Flensburg über Maßnahmen zur 

Bekämpfung  

 

 

der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) auf dem Gebiet des 

Kreises Schleswig-Flensburg statt.  

 

Der Einlass zu der Sitzung erfolgt einzeln, unter Wahrung der entsprechenden Abstände 

(mind. 2 Meter) zwischen den Personen. Vor dem Betreten des Sitzungsraumes sind die 

Hände zu waschen. Hierfür sind entsprechende Handwaschbecken gekennzeichnet. Die 

Einzelplätze sind im Dörpshuus für die Mitglieder der Gemeindevertretung bzw. der 

Öffentlichkeit entsprechend gekennzeichnet. Nach Beendigung der Sitzung sind die 

Sitzungsteilnehmer angehalten, einzeln unter Wahrung des entsprechenden Abstandes 

(mind. 2 Meter) den Sitzungsort zu verlassen. 

 
 
Großenwiehe, 17.06.2021                 Gemeinde Großenwiehe      
                          -Bürgermeister-       
                       gez. Michael Schulz  
 


